
6   LSV kompakt  September I 10

❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ■ Sicherheit

Die Ansprüche der Versicher­
ten auf Leistungen sind ab­

hängig vom jeweiligen Einsatzgrund. 
Der ist auch die Basis dafür, welche 
Körperschaft zuständig ist und nach 
welcher Rechtsgrundlage die An­
sprüche auf eine Leistung geprüft 
werden. Was die Alterskasse im Be­
reich der Betriebs- und Haushaltshil­
fe leisten kann, wird in diesem Bei­
trag vorgestellt.

Während medizinischer  
Rehabilitationsleistungen
Während einer Rehabilitationsmaß­
nahme (im Volksmund „Kur“) kann 

Betriebs- und Haushaltshilfe 
Was die Alterskasse leistet

Die Betriebs- und Haushaltshilfe (BHH) ist eine Leistung 
aller drei Versicherungszweige der landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung (LBG, LAK und LKK). 

man einen Betriebshelfer oder eine 
Haushaltshilfe bekommen auch wenn 
aktuell keine Versicherungspflicht 
des Antragstellers bei der LAK be­
steht. Es muss allerdings ein land­
wirtschaftliches Unternehmen, 
welches die Mindestgröße erreicht, 
bewirtschaftet werden.
Hierzu ein Beispiel: Der Landwirt be­
antragt eine medizinische Rehabilita­
tionsmaßnahme bei der LAK. Er hat 
von 1991 bis 2006 für 15 Jahre Beiträ­
ge gezahlt und erfüllt somit die versi­
cherungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine Rehabilitation. Im Jahr 2006 
lässt sich der Landwirt wegen einer 
außerlandwirtschaftlichen Beschäfti­
gung von der Versicherungspflicht be­
freien. Das landwirtschaftliche Unter­
nehmen, welches die Mindestgröße 
überschreitet, führt er weiter.
Während der medizinischen Rehabi­
litation erhält der Landwirt im Rah­
men der Erforderlichkeit BHH, auch 
wenn er aktuell aufgrund der Befrei­
ung nicht bei der LAK versicherungs­
pflichtig ist. Ausschlaggebend ist al­
lein die Fortführung des landwirt­
schaftlichen Unternehmens, welches 
die Mindestgröße überschreitet.
Diese besondere Leistung der LAK geht 
sogar noch weiter: Der Landwirt aus 
dem obigen Beispiel könnte Betriebs­
hilfe sogar dann von der LAK erhalten, 
wenn die Rehabilitation von der gesetz­
lichen Rentenversicherung oder wegen 
eines Arbeitsunfalls bzw. einer Berufs­
krankheit durch eine gewerbliche Be­
rufsgenossenschaft gezahlt wird. Und 
zwar deshalb, weil er die Anspruchsvo­
raussetzungen (15 Jahre Beiträge zur 
LAK) auf eine Rehabilitation bei der 
LAK erfüllt hat. Hinsichtlich einer rei­
nen Haushaltshilfegewährung sind 
aber vorrangig die Leistungsmöglich­
keiten des Kostenträgers der Rehabili­

tation zu nutzen. Ob die LAK auch hier 
leisten kann, ist in jedem Einzelfall zu 
prüfen.

Begleitung eines Elternteils bei 
einem Kinderheilverfahren
Müssen Kinder wegen einer Rehabili­
tationsmaßnahme für Wochen von 
zu Hause weg sein, ist es aus medizi­
nischer Sicht häufig notwendig und 
sinnvoll, dass ein Elternteil das Kind 
begleitet. Wird die Maßnahme durch 
die LAK gezahlt und ist die Beglei­
tung eines Elternteils aus medizi­
nischen Gründen erforderlich, kann 
die LAK für den Ausfall des Eltern­
teils BHH für das landwirtschaftliche 
Unternehmen bewilligen.

Für Nebenerwerbslandwirte
Nebenerwerbslandwirte sind in der 
Regel nicht bei der Landwirtschaft­
lichen Krankenkasse versichert. Be­
triebshilfe ist eine Besonderheit der 
Landwirtschaftlichen Sozialversiche­
rung und gehört nicht zum Leistungs­
umfang der anderen gesetzlichen 
Krankenversicherungen. Die LAK 
hat aber auch für Nebenerwerbsland­
wirte Betriebshilfe vorgesehen. Vo­
raussetzung hierfür ist jedoch, dass 
zum Zeitpunkt der Antragstellung 
Beiträge zur LAK gezahlt werden. 
Nebenerwerbslandwirte sollten sich 
deshalb gut überlegen, ob sie sich von 
der Versicherungspflicht zur LAK be­
freien lassen: Ein Nebenerwerbsland­
wirt hat beispielsweise seine Haupt­
beschäftigung in einem großen In­
dustriebetrieb. 
Von der Versicherungspflicht zur 
LAK hat er sich nicht befreien lassen 
und zahlt weiterhin seinen Beitrag. 
Während einer ambulanten Arbeits­
unfähigkeit erhält er von der LAK zur 
Aufrechterhaltung des landwirt­
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schaftlichen Betriebs Betriebshilfe bis 
zur Dauer von vier Wochen. Liegen 
außergewöhnliche Erschwernisse vor, 
wird die Betriebshilfe sogar für einen 
längeren Zeitraum erbracht. Macht 
die Erkrankung einen Krankenhaus­
aufenthalt notwendig, wird auch 
während dieser Zeit Betriebshilfe ge­
währt. 
Selbst bei einer späteren, zur Verbes­
serung des Gesundheitszustandes des 
Landwirts durchgeführten Vorsorge­
maßnahme der gesetzlichen Kran­
kenkasse, kann Betriebshilfe durch 
die LAK möglich sein.
Während die Betriebshilfe eine Be­
sonderheit der LSV ist, bieten die 
reine Haushaltshilfe alle gesetzlichen 
Krankenkassen an. Die Vorausset­
zungen dafür erfrägt man am Besten 
bei seiner gesetzlichen Krankenversi­
cherung. Die LAK kann Haushalts­
hilfe in den genannten Fällen nur 
dann erbringen, wenn die gesetzliche 
Krankenkasse eine Leistung nicht 
vorsieht. Eine besondere Prüfung ist 
hier in jedem Einzelfall notwendig.

Schwangerschaft und Mutterschaft
Die LAK übernimmt die Betriebshil­
fe für pflichtversicherte Landwir­
tinnen für die Zeit der Mutterschutz­
frist generell und für die vorausge­
hende Schwangerschaft, falls für diese 
Zeit eine Arbeitsunfähigkeit ärztlich 
bescheinigt ist. 
Die gesetzliche Krankenversicherung 
hat keine rechtliche Möglichkeit, 
während Schwangerschaft und Mut­
terschaft Betriebshilfe an Nebener­
werbslandwirte bzw. Ehefrauen von 
Nebenerwerbslandwirten zu gewäh­
ren. Dagegen wird eine Haushaltshil­
fe durch die gesetzliche Krankenver­
sicherung abgedeckt.

Stellenausschreibung  
LBG Niederbayern/Oberpfalz 
Und Schwaben

Wir suchen:

für unsere Präventionsabteilung 
möglichst zum 1. Januar 2011 

eine/n Betriebsrevisor/in 
für den Außendienst

Das Aufgabengebiet umfasst Beratungs-, 
Revisions- und Schulungsaufgaben zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten in den landwirtschaft-
lichen Unternehmen in den Regionen 
Niederbayern und Oberpfalz.

Wir erwarten:
n � eine abgeschlossene Berufsausbildung 

als Meister/in bzw. Techniker/in im 
Fachbereich Technik oder Agrar-/
Forstwirtschaft

n �P raktische Erfahrungen in der 
Land- und Forstwirtschaft

n � Mehrjährige berufliche Erfahrung
n � Freude an der Teamarbeit
n � Selbstständiges Arbeiten
n �A usgeprägte Kommunikationsfähig-

keit
n � Einsatzbereitschaft und Flexibilität im 

Außendienst
n � Belastbarkeit und Konfliktfähigkeit
n � Bereitschaft zur Durchführung von 

Dienstfahrten mit dem PKW

Wir bieten:
n � eine anspruchsvolle Tätigkeit mit 

hoher Selbständigkeit
n � die Mitarbeit in einem motivierten und 

engagierten Team
n � eine eineinhalbjährige Fachausbildung 

zum/r Betriebsrevisor/in
n � bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen 

Voraussetzungen eine Einstellung nach 
der Dienstordnung der LBG NOS 
entsprechend dem mittleren Dienst für 
Landesbeamte in Bayern

Wenn Sie interessiert und begeisterungs-
fähig sind, sich im sozialen Umfeld der 
Land- und Forstwirtschaft für mehr 
Sicherheit und Gesundheitsschutz 
engagieren wollen, dann richten Sie Ihre 
aussagekräftige schriftliche Bewerbung 
bis spätestens 15. Oktober 2010 an die 

Land- und forstwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft 
Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben
Dezernat Personal/AV – Herrn Marx
Dr. Georg-Heim-Allee 1;
84036 Landshut
Telefon: 0871 696-228

Schwerbehinderte Bewerber/innen 
werden bei gleicher Eignung besonders 
berücksichtigt.
Weitere Informationen über die Land-
wirtschaftliche Sozialversicherung und 
unser Haus erhalten Sie auch im Internet 
unter www.lsv.de/nos

BHH bei Tod des Landwirts
Die BHH soll im Todesfall dem hin­
terbliebenen Ehegatten eine Hilfe sein, 
damit das  Unternehmen weiterge­
führt werden kann. Die Leistung kann 
für insgesamt 12 Monate - innerhalb 
einer Rahmenfrist von 2 Jahren - nach 
dem Tod erfolgen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass der hinterbliebene 
Ehegatte das Unternehmen als versi­
cherungspflichtiger Landwirt weiter­
führt. Auf die versicherungsrechtliche 
Stellung des Verstorbenen kommt es 
dagegen nicht an. Er kann also auch 
von der Versicherungspflicht zur LAK 
befreit gewesen sein. Wird BHH wegen 
eines Todesfalls gewährt, ist gesetzlich 
eine Selbstbeteiligung vorgesehen. Sie 
ist abhängig vom Einkommen des 
Hinterbliebenen und wird je Einsatz­
stunde erhoben.

Tod anderer Personen und in 
anderen Fällen
BHH ist ebenfalls vorgesehen beim 
Tod einer Person, die die Aufgaben 
eines pflichtversicherten Landwirts 
außerhalb eines rentenversicherungs­
pflichtigen Beschäftigungsverhält­
nisses wahrgenommen hat (z.B.: der 
Bruder des Landwirts lebt auf dem 
landwirtschaftlichen Betrieb und 
melkt morgens und abends die Kühe, 
ist aber nicht beim Landwirt ange­
stellt) oder eines alleinstehenden 
Landwirts. 
Durch diese Hilfe wird ermöglicht, 
dass das Unternehmen vorüberge­
hend weitergeführt werden kann. 
Hier ist jedoch eine Versicherungs­
pflicht des Landwirts bzw. des allein­
stehenden Verstorbenen Leistungsvo­
raussetzung. Auch in diesen Fällen ist 
eine Selbstbeteiligung zu erbringen.	�n

Harald Fischer,
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